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SchaUtechnische SteUungnahme zum Schreiben des vom
25.01.2016 und zum Schreiben des 26. 01.2016

Sehr geehrte Frau Kl:ees,

bezugnehmend auf das schalltechsische Gutachten Nr. 14-07-2 vom 18. 07.2014, die erste
Ergänzung vom 29. 09.2015 imd die zweite Ergänzung vom 12. 11.2015 nehme ich wie
folgt zu den o. a. Schreiben der' ' bezüglich der
Belange des SchaUschutzes Stellung:

vom 25.01.2016

la. Seite 2 und 3

Schreiben des;

a Beschaffenheit der Lärmschutzwand

Der Begriff "Läimschutzwand" ünpüziert ehe solche Beschafferiheif, dass der direkte
Schalldurcligang durch das Material gegenüber den Schallüberfragungen enüang der
horizontalea und vertikalen Beugimgskanten dei Läraischutzwand keine Rolle melir
spielt (das Material also eiae entsprechead liolie Schalldäitimimgaiifweist). Dies ist
nach Nr. 7.4 der für Schallausbreittmgsbeieclmungen emschläggen D]N ISO
9613-2:1990-10 dann der Fall, wenn die flächenbezogene Masse mmdesteos 10 kg/m'
beträgt. Es ist keine beliebige Präinisse, von der ich m memen Berechmmgea ausgehe,
sondern eben von diesem Standardwert, der auch bei transparenter Ausfuhnmg (die im
Hinblick auf gestalterische Aspekte vom Vorhabenträger favorisiert wü-d) probleinlos
erreichbar ist. Auf an Straßen anzutreffende transparente Ausfühnmgen wird hmge-
wiesen. Zur noimativen Verankerung lässt sich das Flächengewieht als Materialeigen-
schaft im Bebauungsplan czplizit. festsetzen. Im Rahmen des BaugeBehnüguagsver-
fahrens ist aber olmehm standardmäßig iiacli2Mweisen, dass die ziun Einsatz kommen-
de Lärmschutzwand die erforderlichen akustischen Eigeoschaften erfüllt.

Bei den Berechmmgen wurde weiterlün berücksichtigt, dass transparente Lärm-
schutzwaade schallrcfleküeread sind. Die Schalb-eflexionszuschläge sind in der Spalte Messstelle § 26 BimSchG
"Drefl" der Ergebnista'belien ausgewiesen mit deuüich höheren Werten bei den Be- Yon deMHK^U,b?c1,^
i'ecimungen mtLteischutzwänden gegenüber den Berechnmgen ohne Wände. Dies ^,^Srs tänc"9er

verdeutlicht die Reflexions-Wechselwirlcung zwischen den Lärmschiitzwänden und Grambei<erWegl46
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' Rundim von Er ebniswerten Punkt la Seite 3

In der TA Lärm sind als Immissionsrichtwerte ganze Zahlen ohne Naclilcommastelle
angegeben. Im Allgemeinen Wohngebiet ist nachts em Immissionsnchtwert von
40~dB(A) - nicht 40,0 dB(A) - sowie em SpitzenschaUpegel von 60 dB(A) - mcht
60, 0 dB(A) - einzuhalten. Dies hat bei korrekter mathematischer Vorgehensweise zur
Folge, dass die Ergebniswerte als ganze Zahlen ohne Naclikommastelle mit den
Richtwerten zu vergleichen sind. Die Vorschriften der TA Lärm sehen diesbezüglich
keine Regelungen vor, die eine grundsätzliche Aufiimdimg auf die nächste ganze Zahl
gebieten.~In "Zusammenstellimg von Fragen zur TA Läim 98, Stand der Beratungen
im Unterausschuss Lärmbekämpfimg des Läadera-usschusses für Immissionsschutz
(LAT) vom 19. 04.2001" wird kommentiert, dass übliAe Rundungen aszuwenden smd
(bis 60, 4 dB(A) ist auf 60 dB(A) abzurunden und ab 60, 5 ist auf 61 dB(A) aufeuniü-
den). Dies ist nach meinen langjährigen Erfahnmgen flls Schallgutachter gängige
Praxis m Genehmigungsverfahren.

Pro.eaoseunsicherheit unkte la und lb Seite 3 und 4

Die von zitierten Unsicherheiten beziehen sich auf die Schallausbrei-
tan.gstierechnimgeB. Dazu kommen noch Uiisicherheiten durch die Emissionsdaten
und die Bestiimnungsfaktoren. Die diesbezüglichen Bereclmiüigsansätze liegen auf
der sicheren Seite. Dies gilt insbesondere bezüglich des Emissionsansatzes von
L = 70 dB(A) pro Arifahr-/Abfahrvorgang im Bereich der Haltebuchten vor dem
Hotel md. eines Zuschlages von 3 dB[A) fär eveatuelles mehriaclies TiireQsclilagen
b2w. KommunikatioBSgeräusche (letzteres muss nicht zwangsläufig emtreten).

Am Ende des Kapitels 3. 7 des Hauptgutachtens vom 18. 07. 2014 habe ich die Unsi-
cherheit insgesamt wie folgt bewertet: Jn der Summe der Einflüsse gehen -wir davon
aus, dass die ermittelten Betirteilungspegel an der oberen Grenze der Untersiichungs-
imsictierheit liegen, ein weiterer Prognpse-Siclzerheitszuschlag nicht erforderlich und
bei eventuellen'Nachmesswgen eine Überschreitung der berechneten Lärmimmissio-
nen nicht zu erwarten ist."

Darüber hinaiis sei Masichtlich der Haadhabimg von Uiisicherüeiten in Prognosegut-
achten auf em Urteü des ScUeswig-Holstemischen Verwaltungsgeriehts vom
22. 01. 2009 (die Genehmigung einer Wmdkraftanlage betreffend, Az. : 12 A 19/08)
hüigewiesen. Hier wird folgendes ausgeführt: ,ßie Vorschriften der TA Lärm sehen
bei~der Darstellung einer Schallprognose zum Nachweis der Genehmigimgsvorausset-
zmgen keine Regelungen vor, die eine Beaufschlagung der Prognoseunsicherheif auf
die errechneten Werte zulassen. Eine solche Forderung nach einem gniTidsätzlichen
Sicherheitszuschlag aufgrund von Prognoseiiusicherheiten eines Giitachtens Idsst sich
auch nicht mit der Anforderung weh Angaben zur Qualität der Prognose begnmden.
Diese gemäß Ziff. A. 2. 6des Anhangs der TA Lärm zv leistende Angabe soll es der Ge-
nehmigimgsbehörde ermöglichen, die Qualität der Ergebnisse einschätzen zu können.
Hieraus hinn indes nicht bereits auf die Ziilässigkeit einer gnmdsätzliehen "Sicher-
heitsbeavfschlagiing" der errechneten Immissionswerte geschlossen werden.
Es ist im Übrigen nach memen langjährigen Erfahnmgen als Schallgutachter gängige
Geaehmigungspraxis, die Progiioseimsiclierheit mcht auf die berechnetea Beurtei-
lungspegel bzw. Spitzenschallpegel aiufcuschlagen.
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e Nächtliche Pkw-Fre uentierun unkt Ic Seite 4-7

Die Prognoseberechnimgen basieren auf begrimdeten Amiahmen auf der GruncUage
der Parlqilatzlärmstudie. Im Hauptgutachten und m den ErgänzuDgen bin ich ausführ-
lich darauf eiagegangen, dass die Berechnungsamiahmen Sicherheiten beinhalten. la
der ersten Ergänzung vom 29. 09. 2015 habe ich weiterhin ausgeführt, dass mit denur-
sprüngUchenBerechmmgsaiisätzeii von jeweils 11 Fahrten im Bereich der beiden TG-
Rampen sowie 11 Parkbewegungen vor dem Hotel (ergibt msgesamt 33 Parkbewe-
gungen) imierhalb der UDgÜBStigsten Nachtstunde ia Verbmdimg mit 2 m hohen
Lärmschutzwänden vor den Haltebuchten an der Westseite des Hotels zwar der Soll-
weit für die Spitzenpegel von 60 dB(A) eingehalten wird, die für alle in der ungüns-
tigsten Nachtstunde zu Beurteüungspegeln zusaramengefassten An- .uiLd Abfalirvor-
gäage aber noch um l dB(A) bis 2 dB(A) - gegenüber bis zu 5 dB(A) olme Lärm-
schiitzwände - über dem Immissionsrichtwert von 40 dB(A) üegen.

Sofern der Wellnessbereicli - wie vom Vorhabenträger angegeben - aufgrund der
relativ geringen Größe ausschließlich md das Restaurant mit 14 Tischen überwiegend
den Hotelgästen vorbehalten ist sowie das Ein-/Auschecken im Hotel an diesem
Urlaubsstandort in des Abendstmiden vor 22 Uhr nur noch in geringem Umfang statt-
finden wird -und nach 22 Uhr höchstens noch mit veremzeltea an-/abreisenden Hotel-
gasten zu rechnen ist, daim ist mein ursprünglicher - diese Aspekte aoch sieht berück-
sichtigender - Bereclmungsansatz von 33 Parkbewegungen (was dem Dreifachen der
sichbettenbezogen aus der Parkplatzlärmstiidie ergebendea Frequentienmg entspricht)
zu hoch gegriffen.

In der zweiten Ergänziuig vom 12. 11. 2015 habe ich diesbezüglich ausgefiihrt dass m
Verbindung EÜt den 2 m hohen Lärmschutzwänden vor den Haltebuchten bei 22Park-
bewegungen mit jeweils 8 Plcw-Fahrten auf der südlichen und der nördlichen Rampe
der Tiefgarage -also 16 Parkbewegungen imierhatb der Tiefgarage -sowie 6 Park-
bewegungen'bzw. 3 Plcw mit An- imd Abfahrt im Bereich der drei Haltebuchten vor
dem Hotel der Immissionsrichtwert von 40 dB(A) an aUen Immissionsorten eingehal-
ten wird. Dies entspriclit dem Zweifachen der sich bettenbezogen aus der Parkpiatz-
lärmstudie ergebenden Frequentienmg m der ungimstigsten Nachtstunde.

Ergebmstabeüen hatte ich der Stelluagoalime nicht beigef^t. Die Beurteilungspegel
ergeben sich aber relativ einfach aus den Aalagen 2 - 12 der ersten Ergäimmg vom
29. 09. 2015, indem von den Imraissioaswerten der Schallquellen 3al - 3c2 die
Konektur io*lg(8/Il) = -1,4 dB(A) sowie von den Immissionswerten dei Schall-
queUen lal - ^b3 die KoiTektur 10;»lg(6/ll). = -2, 6 dB^A) abgezogen wiri^Man
kommt damit an den Immissionsorten 10 1-10 11 in den Obergeschossen aufNacht-
Beurteilungspegel von 32, 5/36, 0/39, 7/39, 1/39, 7/39, 8/33, 7/373/39, 3/40, 1/36, 1 dB(A).
Diese Werte beinhalten noch Sicherheiten bezüglich des Emissionsansatzes von
Lw.ih = 70 dB(A) pro Ajifalir-/AbfaliTVorgasg im Bereich der Haltebudten vor dem
Hotel ind. eines ZuscUages von 3 dB(A) fiir eventuelles mehrfaches Tiü-eaischlagen
bzw. Kommimikationsgeräusche (letzteres muss Tucht zwangsläufig emtrcten). Bei
Bedarf kömien die vollständigen Ergebmstabellen geiae Tiachgereicht werden.

Die diesbezüglichen Bereclmungen auf Seite 7 des ScbreibeBS des
stellen sieht die prognostizierte Situation dar und haben dafiir keine Rele-

VäüZ.
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. Sonstige nächtliche Lärmimmissionen PuDkt Ic Seite?

Teclmische Gebäiideausrüstungen lassen sich im Rahmen der Bauausführuiigsplanim-
gen problemlos so dimensionieren, dass die davon ausgehenden Sclialldmckpegel an
den Wohiihäusem westlich der Strasdallee um mindestens 10 dB(A) unter dem
Nacht-Imaüssioiisrichtwert von 40 dB(A) liegen und damit in der Gesamtbüanz keine
Rolle spielen. Darauf bin ich bereits im Hauptgutachten imter Kapitel 3. 4. 5 eingegan-
gen.

Nach meiner sachverständigen Auffassung ist nicht davon aiiszugehen, dass durch die
Nutzung der BaUcoae relevante zusätzliche Geräusche entstehen. Aiißerdem sieht die
aktueüe Planung olmehin keine Balkone äB der Westseite (hier sind im l. OG, 2. OG
uud S G Gänge den Zimmern vorgelagert), sondern nur an den Nord-, Süd- und Ostsei-
ten vor. Darauf bin ich bereits im Hauptgutachten unter Kapitel 3.4.4 eiagegangen.

Nächtliche Ver- und Entsorgungsvorgäage zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr finden
nach Angaben des Voihabentiägers nicht statt. Dies lcann - wie Z.B. auch bei Ein-
kaufsmärkten in ümerörtlichen Lagen üblich - als Auflage m die spätere Baugeneh-
migung aufgenommen werden. Diesbeziigliche Festsetzimgen im Bebauungsplan siad
mangels Rechtsgnmdlage nicht zulässig.

Schreiben des vom 26. 01.2016

Fahrzeu" eräusche in den Parlcbuchten Punkt 3b Seite 7 und 8

Auf die Ausführungen aiif Seite 3 dieser SteUungaahme bezüglich der Bereclmmigs-
ausätze für die iiächtliclie Frequentienuig wild verwiesen.

Bei den Berechnungen wurde berücksichtigt, dass traiispareate Lärmschiitzwände
schallreflektierend sind. Die ScIiaUreflexioDszuschläge sind in der Spalte "Drefl" der
Ergebnistabellen ausgewiesen imt deutlich höheren Werten bei den Berechoungen mit
Lärmschutzwänden gegenüber den Berechnungea ohne Wände. Dies verdeutlicht die
Reflexions-Wechselwiikung zwischen den Lärmschutzwänden und dem Hotel-
gebäude.

Die Lännschutzwände vor den drei Haltebuchten haben eine Länge von jeweils 10 m.
Dies ist eine ausreichen. de Länge dafür, dass (iasbesondere in der Nachtzeit bei niir
einzelnen Vorfalu-ten) von entsprechender Absclurmwirlamg der LiaiBschutzwaiid
ausgegangen werden lcaim. Bei den Schallausbreitungsberechnimgen wurde im Übri-
gen auch die seitliche Schalllängsleihmg an den vertikalen Enden der Läimschutz-
wand berücksichägt. Bei der Berecimung der Beurteilungspegel wurde darübo- hinaus
die ScliaUleishmg von Lw,ih = 70 dB(A) pro Parkvorgang über die gesamte Flache der
Partbuchten verteilt.

Reflexionen des Verlcehrslärms okt 3c. Seite 7 imd 8.

Zunächst ist festziistellen, dass an der Lärmschutzwand reflektierte Verkelirslärm-
gerausche mcht in die Berechnungen der Beurteilimgspegel nach TA Lärm emfließen.
Die TA Lärm grenzt diesbezügüch zwischen den vom AnlageBgelände und von
öffentlichen Straßen ausgehenden Geräuschen ab. Insofern körmen Verkehrslärm-
reflexionen an den Lärmscliutzwänden keine Überschreitungen der Immissionsriclit-
werte der TA Lämi auslösen.
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Tm Hauptgutachten und in der Ergänzung vom 20. 09, 2015 bm ich beispielhaft für den
Immissionsort 10 6 (Strandallee 57) aiif die Aiiswirkungen des Verlcehrsläims einge-
gangen.

Für das Wohnbaus der (Strandallee /
10 9) kommen die Straßenverkehrslämiberechiiungen im Prognose-Nullfall ohne Ho-
tel mit dem im Kapitel 4. 3 des Hauptgutachtens angegebenen jalu-esdurchschnittlichen
Verkehrsaufkommen bei Vz"i =50 km/h auf Beurteilungspegel im EG/OG von
59, 8/60, 1 dB(A) am Tag und 52, 5/52, 8 dB(A) in der Nacht. Im Progaose-Planfall nüt
Hotel (aber ohne Läimschutzwände) ergeben sich Beurteilungspegel 60,7/61,2 dB(A)
am Tag und 53, 1/53,6 dB(A) iß der Nacht mit Pegelerhöhungen gegenüber dem Aus-
gangszustand von 0,9/1, 1 dB(A) am Tag imd 0,6/0,8 dB(A) in der Nacht im Bereich
der auch schon für 10 6 angegebenen Werte. Die Pegelerhöhimgen setzen sich zu-
sammea aus 0,5 dB(A) am Tag und 0,2 dB(A) in der Nacht durch das hotelbezogene
Verkehrsaufkommen sowie 0,4 dB(A) im EG und 0,6 dB(A) im OG durcli Reflesdo-
aen am Hotelgebäude.

Nach ergänzenden Berechiiimgen mit den 2 m hohen Lärmschut2,wänden vor den drei
Haltebuchten am Hotel füliren deren reflekderende Eigenschaft bei transparenter Aiis-
fühnmg zu Pegelerhöhungen an 10 9 um 0,3 dB(A) auf 61,0/61,5 dB(A) am Tag und
53,4/53,9 dB(A) in der Nacht. Gegenüber dem Ausgangszustand erhält man jetzt Pe-
gelerhöhungen imEG/OG von 1,2/1,4 dB(A) am Tag md 0,9/1, 1 dB(A) m der Naclit.
Bei Bedarf können die vollständigen Ergebnistabellen gerne sachgereicht werdea.

Es kann somit nicht die Rede sein von "tmerträglichen Lärmerhöhunges". Diese siad
vielmehr in einem marginalen Bereich anzusiedeln mit dem Ergebnis, dass bezüglich
der im Kapitel 4. 1 des Hauptgutachtess beseluiebenen Beurteiiungsicriterien ffir vor-
habenbezogene Verkehrslärmerliöhungen hinsiehtlich der PegelzunaitmeB imd der ab-
solutea Höhe der Verkelirslärmpegel weiterhm keine Konflikte ausgelöst werden. Dies
gilt auch dann, wenn anstelle des jahiesdurchschnittlichen Verkelirsaufkommens auf
der Strandallee die Verkehrslärmbeurteiluag auf die Uriaubszeit mit m allen Progaose-
fällen um 1,2 dB(A) höheren Beurteiluagspegeln abgestellt wird. Gleichwohl wurde
im Hauptgutac&ten imd in der Ergäazimg vom 29.09.2015 auf die Kompensations-
möglichiceit durch Verringerung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf Vzni = 30
kiu/h hmgewiesen mit Pegelnündenmgen von 2,3 - 2,4 dB(A).

Bestmimim der Immissioasorte unkt 3c Seite 8

Die Begebung der einzelnen Häxiser zur Bestiuimung der Irmmssionsoite ist im
Rahmca von Prognoseuntersiichuagen mcht üblich. Im vorliegenden Fall mit
11 Voimhäusem wäre damit ein erheblicher Aufwand verbunden gewesen. Es ist
vielmehr gängige Gutachterpraxis, die Immissionsorte im Rahmen einer Ortsbegehimg
mit Inaugenscheiimalime der Gebäude von außen festziilegen. Dies betrifft die Lage
der Fenster imd deren Hohe über Grand.

Mit freundlichen Griißen

Ingenieiirb o fiü- Schallschiitz
Völker Zieg er




